
1. Änderung 
des Bebauungsplanes Westlich der Dr.-Seitz-Straße 
MARKT MURNAU a. Staffelsee 
 

 
 

 

Der Markt Murnau a. Staffelsee erlässt aufgrund §§ 1 bis 4 sowie §§ 8, 9 und 10 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung 
mit Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) den Bebauungsplan „1. Änderung des 
Bebauungsplanes Westlich Dr.-Seitz-Straße“ für den Bereich der Fl.Nrn. 1491 und 
1491/2, Gemkg. Murnau, als Satzung. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.  



Bebauungsplan 
für das Gebiet „Westlich der Dr.-Seitz-Straße“ 
 

„1. Änderung des Bebauungsplanes Westlich der Dr.-Seitz-
Straße“ 
 

für die Grundstücke Fl.Nr. 1491 und 1491/2, Gemkg. Murnau, Anwesen „Kandinskyweg 8 und 
10“ 
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Festsetzungen 
 

Es gelten die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplans „Westlich Dr.-Seitz-Straße“ der 
Marktgemeinde Murnau. 

 

Verfahrensvermerke 
 

1. Aufstellungsbeschluss am  02.12.2024 

2. Öffentliche Auslegung 
§ 3 Abs. 2 BauGB 

vom 
bis 

 

3. Satzungsbeschluss 
§ 10 Abs. 1 BauGB 

am  

 

 

Murnau a. St., den 

 

Rolf Beuting 
Erster Bürgermeister     Siegel 

 

4. Ortsübliche Bekanntmachung 
§ 10 Abs. 3 BauGB 

am   

 

Dieser Änderungsbebauungsplan ersetzt den Bebauungsplan „Westlich Dr.-Seitz-Straße“ vom 
08.12.2014 (ortsübliche Bekanntmachung) für die im Geltungsbereich dieser 1. Änderung lie-
genden Grundstücke, Fl.Nr. 1491 und 1491/2, Gemkg. Murnau. 

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes betrifft lediglich die Rücknahme der Baugren-
zen im südlichen Teil des Grundstücks, Fl.Nr. 1491, Gemkg. Murnau. Die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes „Westlich Dr.-Seitz-Straße“ bleiben unverändert bestehen.   


